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Flächennutzungsplans 
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der Stellungnahmen und Anregungen aus  

 
der Beteiligung der Öffentlichkeit gem.  

§ 3 Abs. 2 BauGB, 
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§ 4 Abs. 2 BauGB 
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§ 2 Abs. 2 BauGB 
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STADT AHRENSBURG – 42. ÄNDERUNG DES FNP –BETEILIGUNGEN 3.2, 4.2 und 2.2 
ÜBERSICHT UND BEHANDLUNG DER ABGEGEBENEN STELLUNGNAHMEN UND ANREGUNGEN 

 
 

Nr. Beteiligte Behörden und TÖBS, 
Stellungnahmen der Öffentlichkeit 

 

Stellungnahme 
vom 

 

keine 
Stellungnahme 

mit 
Anregungen/ 

Hinweise 

ohne 
Anregungen 

1. Der Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein 
Landesplanungsbehörde 
 
 

 x   

2. Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein 
Abt. Ausländer- und Integrationsangelegenheiten, Stadt-
entwicklung, Wohnraumförderung, Bauaufsicht und Ver-
messungswesen 
 

 x   

3. Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein 
Amt für Katastrophenschutz 
 
 

27.01.2014  X  

4. Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 
Räume (LLUR) - Flintbek 
 
 

27.01.2014   X 

5. Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein 
 
 

 

 x   

6. Archäologisches Landesamt 
 
 
 

19.12.2013   X 

7. Kreis Stormarn 
 
 
 

20.01.2014  X  

 



      3 

Nr. Behörde / TÖB / Sonstige 
 
 

Stellungnahme 
vom 

 

keine 
Stellungnahme 

mit 
Anregungen/ 

Hinweise 

ohne 
Anregungen 

8. GAG Gasversorgung Ahrensburg GmbH 
 
 
 

 x   

9. Schleswig-Holstein Netz AG 
 
 
 

18.12.2013  X  

10. SVA Stromversorgung Ahrensburg 
 
 
 

19.12.2013   X 

11. Hamburger Wasserwerke GmbH 
 
 
 

03.01.2014  X  

12. Hamburger Gaswerke GmbH 
 
 
 

 x   

13. Hamburger Verkehrsverbund GmbH 
 
 
 

06.01.2014   X 

14. Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG 
 
 
 

12.12.2013   X 

15. Abfallwirtschaftsgesellschaft Südholstein 
 
 
 

 x   
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Nr. Behörde / TÖB / Sonstige 
 
 

Stellungnahme 
vom 

 

keine 
Stellungnahme 

mit 
Anregungen/ 

Hinweise 

ohne 
Anregungen 

16. Ev.-Luth. Kirchengemeinde Ahrensburg 
 
 
 

 x   

17. Kath. Kirchengemeinde St. Marien 
 
 
 

 x   

18. NABU Gruppe Ahrensburg 
 
 
 

 x   

19. BUND Landesverband Schleswig-Holstein e.V. 
Kreisgruppe Stormarn 
 
 

16.01.2014  X  

20. AG-29 
 
 
 

29.01.2014  X  

21. Kreisbeauftragter für Naturschutz 
 
 
 

 x   

22. Amt Bargteheide – Land 
 
 
 

17.12.2013 
18.12.2013 
19.12.2013 

  X 
X 
X 

23. Freie und Hansestadt Hamburg 
 
 
 

13.12.2013   X 
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Nr. Behörde / TÖB / Sonstige 
 
 

Stellungnahme 
vom 

 

keine 
Stellungnahme 

mit 
Anregungen/ 

Hinweise 

ohne 
Anregungen 

24. Gemeinde Großhansdorf 
 
 
 

19.12.2013   X 

25. Amt Siek 
 
 
 

 x   

26. Gemeinde Ammersbek 
 
 
 

 x   

27. SEA Stadtbetriebe Ahrensburg - Stadtentwässerung 
 
 
 

 x   

28. Hamburger Hochbahn 
 
 
 

28.01.2014  X  

29. Stadtwerke Ahrensburg 
 
 
 

08.01.2014  X  

30. Bürger / Bürgerin A 
 
 
 

23.01.2014  X  

 

 

 



 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. 
Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein 
Kampfmittelräumdienst 
 
Az.:3232-OD-01-14 
Vom 27.01.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obwohl in der Betreffzeile auch die 42. Änderung des Flächennutzungs-
plans genannt wird, bezieht sich die Stellungnahme ausschließlich auf 
Inhalte des parallel aufgestellten Bebauungsplans Nr. 93. 
Entsprechende Hinweise sind hierbei in die Bebauungsplan – Unterlagen 
eingearbeitet. 
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4. 

 

4. 
Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des 
Landes Schleswig-Holstein 
 
Az.: 307612 
Vom 27.01.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, dass aus Sicht des Landesamtes für Landwirtschaft, 
Umwelt und ländliche Räume keine Bedenken vorgebracht werden. 
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6. 

 

6. 
Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein 
 
Az.: Ahrensburg – Sto/ 
Vom 19.12.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obwohl in der Betreffzeile auch die 42. Änderung des Flächennutzungs-
plans genannt wird, bezieht sich die Stellungnahme ausschließlich auf 
Inhalte des parallel aufgestellten Bebauungsplans Nr. 93. 
Folgende Hinweise sind hierbei bereits Bestandteil der Bebauungsplan - 
Unterlagen: 
Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen 
entdeckt werden, ist die Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu benach-
richtigen und die Fundstelle bis zum Eintreffen der Fachbehörde zu si-
chern. Verantwortlich hier sind gem. § 15 DSchG der Grundstückseigen-
tümer und der Leiter der Arbeiten. 
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7. 

 

7. 
Kreis Stormarn 
Der Landrat 
Fachdienst Planung und Verkehr 
 
Az.: 52/101 
Vom 20.01.2014 
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a) 
 
 
 
 
 
 
 
b) 
 
 
 
 
 
 
 
c) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
Die Grundzüge der Planung und die zentralen Planungsziele sind richtig 
dargestellt. 
 
 
 
 
 
b) 
Kenntnisnahme, dass die Planung aus städtebaulicher Sicht begrüßt wird 
und keine Bedenken vorgebracht werden. 
 
 
 
 
 
c) 
Kenntnisnahme, dass von Seiten der unteren Naturschutzbehörde keine 
Bedenken vorgebracht werden. 

 



      13 

 
 
 
 
 
 
 
 
d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
d) 
Hauptsächliche Lärmbelastungsquellen sind hier vorwiegend die B 75 
und die DB-Linie, weniger die U-Bahnlinie. 
Die weiteren Ausführungen beziehen sich auf die Regelungsinhalte des 
parallel aufgestellten B-Planes Nr. 93. 
Es sind bereits folgende Festsetzungen im Bebauungsplan vorgesehen: 
Der erforderliche Schallschutz der Wohn- und Schlafräume ist durch pas-
sive Schallschutzmaßnahmen entsprechend der DIN 4109 /11/ und zu-
sätzlich schallgedämmten Lüftungseinrichtungen für Schlafräume und 
Kinderzimmer sicherzustellen. Die Anforderungen an den passiven Lärm-
schutz sind nach den Tabellen 8 bis 10 der DIN 4109 im Zuge des Bau-
genehmigungsverfahrens für die konkret geplanten Gebäude festzulegen. 
Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind somit gewährleistet. Wei-
tergehende aktive Lärmschutzeinrichtungen (Lärmschutzwand, Lärm-
schutzwall etc.) sind aufgrund der Lagesituation und aus städtebaulichen 
Gründen (zu intensive Einhausung) nicht wünschenswert und werden da-
her auch nicht vorgesehen. 
Das Lärmgutachten besagt folgendes: Für verbleibende schalltechnische 
Konflikte im Bestand gilt, dass eine umfassende Lösung planerisch nicht 
möglich ist und auch von der Rechtsprechung nicht gefordert wird. Eine 
gegenseitige Rücksichtnahme muss vorausgesetzt werden. Falls massive 
Störungen dokumentiert sind, muss es das Ziel sein, durch Vereinbarun-
gen zwischen den Beteiligten zu einvernehmlichen Lösungen „außerhalb 
des B-Plans" zu gelangen, deren Ergebnisse wiederum in der Begrün-
dung des B-Plans zu dokumentieren sind. Diese massiven Störungen 
sind der Stadt Ahrensburg bisher nicht bekannt und entsprechend auch 
nicht dokumentiert. Da es sich bei den gewerblichen Nutzungen um Ein-
richtungen handelt (Gastronomiebetriebe, Frühstücksgastronomie und ein 
Tierfutterhandel), die grundsätzlich in einem allgemeinen Wohngebiet zu-
lässig sind, wird hier vorläufig kein weiterer Handlungsbedarf gesehen. 
Die Stadt Ahrensburg sieht die vorhandene Nutzungsmischung als sinn-
volle und stimmige Ausformulierung eines allgemeinen Wohngebietes an 
(dient vorwiegend (jedoch nicht ausschließlich) dem Wohnen), hier insbe-
sondere in Nähe der U-Bahn- Haltestelle. 
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f) 
 
 
 
 
g) 

 

e) 
Aufgrund der Stellungnahme der unteren Bodenschutzbehörde wurden 
weitere Untersuchungen in Abstimmung mit der Behörde durchgeführt. 
Schwerpunkt der Bearbeitung waren hierbei die noch zu untersuchenden 
Schadstoffe aufgrund der ehemaligen Tankstellen - Nutzung (MKW, 
BTEX, LCKW, Schwermetalle, Antiklopfmittel etc.) sowie weitergehende 
Grundwasseruntersuchungen. 
Der Gutachter fasst das Ergebnis wie folgt zusammen: 
Auf dem als Altlastverdachtsfläche eingestuften Standort wurde der Ver-
dacht einer schädlichen Bodenverunreinigung anhand der durchgeführten 
erweiterten orientierenden Untersuchung bestätigt. Die in den bisherigen 
Untersuchungen festgestellte Verunreinigung im Bereich der Abscheider-
anlage wurde in ihrer räumlichen Ausbreitung lateral und vertikal abge-
grenzt und in ihrer chemischen Form detailliert dargestellt. In den restli-
chen Verdachtsflächen wurden keine relevanten Belastungen im Boden 
oder in der Bodenluft angetroffen. Bei der Belastung des Bodens neben 
dem Benzinabscheider handelt sich um eine kleinräumige Verunreini-
gung. Nach der verbal-argumentativen Sickerwasserprognose ist am Ort 
der Beurteilung unter Berücksichtigung der Boden-, Bodenluft- und 
Grundwasseruntersuchungen nach den bisherigen Ergebnissen keine 
Überschreitung von Prüfwerten anzunehmen. Die Anordnung weiterfüh-
render Untersuchungen für den Gefährdungspfad Boden-Grundwasser 
(Detailuntersuchung nach § 9 Abs. 2 BBodSchG) ist somit nicht erforder-
lich. Um den Gefährdungsverdacht gänzlich auszuräumen, wird eine er-
neute Beprobung des Grundwassers und Untersuchung auf MKW, BTEX 
und LCKW bei höheren Grundwasserständen, bzw. im Winter 2014/2015 
empfohlen. 
Diese weitere Untersuchung erfolgte dann auch im Winterzeitraum 2014 / 
2015. Hier fasst der Gutachter das Ergebnis wie folgt zusammen: 
Bei der erneuten Beprobung der unterhalb einer kleinräumigen Boden-
verunreinigung verfilterten Grundwassermessstelle wurden die Ergebnis-
se der Grundwasseruntersuchungen der orientierenden Erkundung aus 
dem September 2014 bestätigt. Die in der Bodenverunreinigung vorlie-
genden Schadstoffe (Benzin- und Mineralölkohlenwasserstoffe sowie 
BTEX) wurden im Grundwasser erneut nicht angetroffen. Der Gefähr-
dungsverdacht des Grundwassers durch die Bodenverunreinigung wird 
daher als ausgeräumt angesehen. 

Eine Kennzeichnung als eine „erheblich mit Schadstoffen belastete Flä-
che“ gem. BauGB ist somit in der FNP-Änderung nicht erforderlich. Die 
untere Bodenschutzbehörde hat davon Kenntnis genommen und streicht 
die Fläche aus seiner Altlasten-Liste.  
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h) 
 
i) 
 
 
 
j) 
 
 
 
 
 
 
k) 

 

f) 
Kenntnisnahme, dass die untere Wasserbehörde keine Bedenken vor-
bringt. 
 
g) 
Kenntnisnahme, dass die untere Denkmalschutzbehörde keine Bedenken 
vorbringt. 
 
h) 
Kenntnisnahme, dass aus verkehrlicher Sicht keine Bedenken vorge-
bracht werden. 
 
i) 
Kenntnisnahme, dass aus Sicht des vorbeugenden Brandschutzes keine 
Bedenken vorgebracht werden. 
 
j) 
Die Rechtsgrundlage wird, wie empfohlen, entsprechend geändert – der 
textliche Abgleich mit der Begründung (nunmehr einheitlich „überörtliche 
Wege und örtliche Hauptwege, hier: Hauptwanderweg“) erfolgt. 
 
k) 
Gem. des Verfahrenserlasses werden die Verfahrensvermerke in die 
Planzeichnung (Fassung für die Satzung) integriert. 
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9. 

 

9. 
Schleswig-Holstein Netz AG 
 
Az.: 
Vom 18.12.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, das von Seiten der Schleswig-Holstein Netz AG keine 
Bedenken vorgebracht werden. Die Hinweise auf die Lage von vorhande-
nen Versorgungsleitungen werden zur Kenntnis genommen und dem 
Vorhabenträger zur Verfügung gestellt. 
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10. 

 

10. 
Stromversorgung Ahrensburg GmbH SVA 
 
Az.:  
Vom 19.12.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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11. 

 

11. 
Hamburger Wasserwerke GmbH 
 
Az.:  
Vom 03.01.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, das von Seiten der Hamburger Wasserwerke GmbH kei-
ne Bedenken vorgebracht werden. Die Hinweise auf die Lage von vor-
handenen Versorgungsleitungen werden zur Kenntnis genommen und 
dem Vorhabenträger zur Verfügung gestellt. 
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13. 

 

13. 
Hamburger Verkehrsverbund GmbH 
 
Az.: 
Vom 06.01.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, das von Seiten des Hamburger Verkehrsverbund GmbH 
keine Bedenken vorgebracht werden. 
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14. 

 

14. 
Verkehrsbetriebe Hamburg – Holstein AG 
 
Az.:  
Vom 12.12.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, das von Seiten Verkehrsbetriebe Hamburg – Holstein 
AG keine Bedenken vorgebracht werden. 
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19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
 

 

19. 
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 
Landesverband Schleswig – Holstein e.V. 
 
Az.: 
Vom 16.01.2014 
 
 
 
Obwohl in der Betreffzeile auch die 42. Änderung des Flächennutzungs-
plans genannt wird, bezieht sich die Stellungnahme ausschließlich auf 
Inhalte des parallel aufgestellten Bebauungsplans Nr. 93. 
 
 
a) 
Kenntnisnahme, dass der BUND diese Innenentwicklungsmaßnahme be-
grüßt. 
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20. 

 

20. 
AG-29 
Arbeitsgemeinschaft der anerkannten Naturschutzverbände in 
Schleswig – Holstein 
 
Az.: Sr / - 
Vom 29.01.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, dass durch die AG-29 keine grundsätzlichen Bedenken 
vorgebracht werden. Die angeführten Umwelt- und naturschutzfachlichen 
Standards werden eingehalten. Weitergehende Festsetzungen zum 
Baumschutz sind hier nicht erforderlich, da diese bereits zum Erhalt fest-
gesetzt sind – dies betrifft jedoch nur die Planinhalte des B-Planes Nr. 93. 
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22.
a 

 

22.a 
Amt Bargteheide – Land 
Gemeinde Todendorf 
 
Az.: 622.22 
Vom 17.12.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, dass durch die Gemeinde Todendorf keine Bedenken 
vorgebracht werden. 
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22.
b 

 

22.b 
Amt Bargteheide – Land 
Gemeinde Delingsdorf 
 
Az.: 622.22 
Vom 18.12.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, dass durch die Gemeinde Delingsdorf keine Bedenken 
vorgebracht werden. 
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22.
c 

 

22.c 
Amt Bargteheide – Land 
Gemeinde Hammoor 
 
Az.: 622.22 
Vom 19.12.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, dass durch die Gemeinde Hammoor keine Bedenken 
vorgebracht werden. 
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23. 

 

23. 
Freie und Hansestadt Hamburg 
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 
Amt für Landes- und Landschaftsplanung 
Abteilung Landes- und Stadtentwicklungsplanung 
Referat Raumordnung und Regionalentwicklung 
 
Az.:  
Vom 13.12.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, dass durch die Freie und Hansestadt Hamburg keine 
Bedenken vorgebracht werden. 
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24. 

 

24. 
Gemeinde Großhansdorf 
 
Az.:  
Vom 19.12.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, dass durch die Gemeinde Großhansdorf keine Beden-
ken vorgebracht werden. 
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28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
 
b) 
 
 
 
c) 

 

28. 
Hamburger Hochbahn AG 
 
Az.:  
Vom 28.01.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obwohl in der Betreffzeile auch die 42. Änderung des Flächennutzungs-
plans genannt wird, bezieht sich die Stellungnahme ausschließlich auf 
Inhalte des parallel aufgestellten Bebauungsplans Nr. 93. 
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d) 
 
 
 
 
e) 
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29. 
 

 

29. 
Stadtwerke Ahrensburg GmbH 
 
Az.:  
Vom 08.01.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, dass durch die Stadtwerke Ahrensburg GmbH keine Be-
denken vorgebracht werden. Die sonstigen Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. 
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30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
b) 
 
 
c) 
 
 
 
d) 

 

30. 
Bürgerin / Bürger A 
 
Vom23.01.2014 
 
 
Obwohl in der Betreffzeile auch die 42. Änderung des Flächennutzungs-
plans genannt wird, bezieht sich die Stellungnahme ausschließlich auf 
Inhalte des parallel aufgestellten Bebauungsplans Nr. 93. 
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